
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berufsbezeichnung von Heilpraktikern für Psychotherapie 
 

Die Landespsychotherapeutenkammer Baden-Württemberg ist im Rahmen der 
Interessenvertretung als Kammer der Psychologischen Psychotherapeuten und der 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten als Körperschaft des öffentlichen Rechts 
berechtigt, diejenigen abzumahnen, die in unzulässigerweise den Titel 
„Psychotherapeut“ führen. 

Die Berufsbezeichnungen Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut sind titelgeschützt. Falscher Gebrauch oder Missbrauch 
dieser Titel kann strafrechtlich gemäß § 132 a Abs. 1 Ziffer 2 StGB mit bis zu einem 
Jahr Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft werden.  
 
In Baden-Württemberg gelten aktuell die 2003 verabschiedeten Heilpraktiker-
Richtlinien.  

Heilpraktiker sollten zur Vorbeugung von Missverständnissen folgende 
Grundsätze beachten:  
 

1. Aus der Tätigkeitsbezeichnung muss unmissverständlich hervorgehen, dass 
es sich um das Angebot eines Heilpraktikers handelt. 

2. Titelgeschützt ist die Berufsbezeichnung Psychotherapeut,  
daher darf sie – auch in ihrer adjektivischen Form (psychotherapeutisch) - in der 
Tätigkeitsbezeichnung nicht verwendet werden.  

 

Erlaubte und zulässige Titel für Heilpraktiker sind: 

 Heilpraktiker beschränkt auf das Gebiet der Psychotherapie 
 Heilpraktiker für Psychotherapie 
 Heilpraktiker nur für Psychotherapie 
 Heilpraktiker (Psychotherapie) 



 

Unzulässig ist als Berufsbezeichnung für Heilpraktiker z. B.: 
 
≠ Psychotherapeut (HPG) 
≠ Psychotherapeut nach dem HPG 
≠ Heilkundliche Psychotherapeutin 
≠ psychotherapeutische Praxis 
≠ psychotherapeutischer Heilpraktiker 
≠ psychotherapeutische Heilpraxis 

 
Der Begriff Therapeut oder Fachtherapeut ist aus Wettbewerbsgründen irreführend und 
daher abmahnfähig im Sinne des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) 
(vgl. Urteil des Landgerichts Oldenburg Geschäfts-Nr.: 15 O 1295/08) 
 
Unzulässig ist daher: 
 
≠ Therapeut für heilkundliche Psychotherapie 
≠ Fachtherapeut für Psychotherapie 
≠ Heilpraxis Psychotherapie 
≠ Praxis für Psychotherapie u.ä. Titel 
≠ Heilpraxis (Psychotherapie)  
≠ Heilpraxis nur für Psychotherapie  
≠ Heilpraxis für Psychotherapie  
≠ psychotherapeutische Heilpraxis  
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